
Schön, dass Sie wieder da sind!  
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- Gäste mit Symptomen einer Atemwegsinfektion haben keinen Zutritt zur 

Gastronomie, bitte bleiben Sie zuhause! 

- Für die Außengastronomie benötigen Sie kein Testergebnis  

- Nach jetzigem Stand dürfen bis zu 3 Haushalten ohne Einhaltung des 

Sicherheitsabstandes an einem Tisch sitzen. Oder 10 Personen unabhängig 

der Haushalte, wenn alle negativ getestet sind (dies gilt auch für den 

Außenbereich).  

- Es muss für den Innenbereich ein negatives Schnelltestergebnis, welches nicht 

älter als 48 Stunden ist, vorgelegt werden (Teststation o.Ä.). 

Selbstmitgebrachte, bereits durchgeführte Schnelltest dürfen wir leider nicht 

annehmen.  

- Ausnahme: Doppelt geimpfte Personen, deren 2. Impfung 14 Tage zurückliegt 

und COVID 19 Genesene dürfen ohne Personenbeschränkung an einem Tisch 

platziert werden und müssen kein Testergebnis vorzeigen. Für diesen Fall ist 

ein Nachweis (amtliches Schreiben, Impfausweis oder digitaler Impfpass) 

erforderlich.  

- Bitte halten Sie den Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Gästen und zu 

unseren Mitarbeitern ein!  

- Den Anordnungen des Personals ist strikt Folge zu leisten! 

- Bitte vor dem Betreten der Gastronomie die Hände desinfizieren und auf dem 

Weg zum Tisch einen Mundschutz tragen (darf am Tisch abgenommen werden) 

- Wir sind weiterhin dazu verpflichtet, Kontaktdaten und Aufenthaltszeiten 

unserer Gäste zur Ermöglichung des Monitorings der Corona – Pandemie zu 

dokumentieren (Luca App). 

 

 

Danke für Ihre Mithilfe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


